
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Spitalwesen
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Postulat
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Heidelberger, Anja
Schneuwly, Joëlle
Schnyder, Sébastien
Schubiger, Maximilian
Töny, Nic

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Heidelberger, Anja; Schneuwly, Joëlle; Schnyder, Sébastien;
Schubiger, Maximilian; Töny, Nic 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Spitalwesen, Postulat, 1989 - 2023. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

1Gesundheitspolitik

3Sozialversicherungen

3Krankenversicherung

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Im Dezember 2003 hiess der Nationalrat zwei Postulate seiner SGK gut, welche den
Bundesrat ersuchen, zusammen mit der Vorlage zur monistischen Spitalfinanzierung
einen Bericht über die Vertragsfreiheit für die ambulante und stationäre Pflege
vorzulegen sowie neben dem monistischen Modell auch eines auszuarbeiten, welches
auf einem durchgehend dual-fixen Prinzip (Pflegeheime inklusive) beruhen würde (Po.
02.3645). 1

POSTULAT
DATUM: 08.12.2003
MARIANNE BENTELI

Gesundheitspolitik

Dies soll auch im Hinblick darauf geschehen, die galoppierende Entwicklung der
Gesundheitskosten besser in den Griff zu bekommen. Da auf den Spitalsektor
annähernd 50 Prozent des Gesamtaufwandes für das Gesundheitswesen entfallen,
wurden vor allem hier Alternativen gesucht. Dabei standen die Bestrebungen um den
Ausbau der Spitex-Leistungen im Vordergrund, deren Uneinheitlichkeit und unsichere
Finanzierung Anlass zu zahlreichen Diskussionen gab. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung seiner vorberatenden Kommission und sprach sich dafür aus, die Spitex-
Petition des 1. Schweizerischen Spitexkongresses, die u.a. die versicherungsmässige
Gleichstellung von Spitex- und Spitalpatienten fordert, an die mit der Revision der
Krankenversicherung beauftragte Kommission weiterzuleiten. Der Nationalrat überwies
ein Postulat Fischer (cvp, LU; Po. 88.872), welches den Bundesrat ersucht, zu prüfen, ob
nicht über die Invalidenversicherung angemessene Taggelder ausbezahlt werden
könnten, da die spitalexterne Pflege von den Angehörigen grosse materielle Opfer
verlangt. Von frauenpolitischer Seite wurde befürchtet, Spitex werde das traditionelle
Frauenbild weiter zementieren und zu bedenklichen Lücken in der Altersvorsorge
derjenigen Frauen führen, die für die Pflege ihrer Angehörigen einen
Erwerbsunterbruch in Kauf nehmen. Im Rahmen der 10. AHV-Revision gibt es deshalb
auch Stimmen, die vorschlagen, Betreuungsgutschriften nicht nur für die
Kindererziehung, sondern auch für die Betreuung pflegebedürftiger und alter
Angehöriger einzuführen. 2

POSTULAT
DATUM: 17.03.1989
MARIANNE BENTELI

Mit ein Grund für die steigenden Kosten im Gesundheitswesen sind die von
verschiedenen Untersuchungen belegten überflüssigen Spitalleistungen besonders im
Bereich der Chirurgie und Gynäkologie. Gesamthaft ist in der Schweiz die
Spitalaufenthaltsdauer für den gleichen Krankheitsfall zwei bis dreimal höher als etwa in
den USA. Fachleute aus dem Pflegebereich vertraten deshalb die Ansicht, es liessen
sich mit Sicherheit Leistungen abbauen, ohne dass die Patientinnen und Patienten
Schaden nähmen. Sie wiesen aber auch darauf hin, dass, solange die Patienten im Spital
weniger bezahlen müssen als bei ambulanter Behandlung und Pflege zuhause (Spitex),
es schwierig sein dürfte, sie zum Verzicht auf Spitalleistungen zu bewegen. In einem
überwiesenen Postulat regte Nationalrätin Segmüller (cvp, SG; Po. 91.3355) an, die
Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz in dem Sinn zu ändern, dass Versicherte
bei ambulanten Operationen von Franchise und Selbstbehalt befreit werden, dass also
gleiche Bedingungen für stationäre und ambulante Eingriffe geschaffen werden. 3

POSTULAT
DATUM: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat stimmte einem Postulat Rossini (sp, VS) zu, welches den Bundesrat
ersucht, die Erarbeitung von Kriterien zu veranlassen, auf deren Grundlage die optimale
Grösse von Akutspitälern festgelegt werden kann, sowie fundierte Modelle für eine
echte, zwischen dem Bund und den Kantonen abgestimmte Spitalplanung zu
entwickeln. Er hiess ebenfalls ein Postulat Wirz-von Planta (lp, BS) (Po. 03.3042) gut, das
den Bundesrat beauftragt, im Bereich der Planung der stationären Versorgung die
Bildung von Versorgungsregionen zu prüfen. 4

POSTULAT
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI
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Das Postulat Kessler (glp, SG) zur Evaluation der Fallpauschalen wurde 2016
abgeschrieben. In zwei Studien waren die Auswirkungen der KVG-Revision untersucht
worden. Die Untersuchung des Gesundheitsobservatoriums Obsan zeigt auf, dass
Patientinnen tatsächlich tendenziell etwas früher aus stationären Behandlungen
entlassen werden, danach aber gleich lang in Rehabilitationszentren bleiben wie vor der
KVG-Revision. Dies wurde als Anzeichen gedeutet, dass nicht die Diagnosis Related
Groups (Fallpauschalen) einen Einfluss auf diese Veränderungen hatten. Eine weitere
Studie widmete sich der Qualität an den Schnittstellen zwischen der akutstationären
und der poststationären Versorgung. Die dort ermittelten Zufriedenheitsmuster blieben
über den gesamten Zeitraum der Studie (2006-2013) stabil, wobei das
Schnittstellenmanagement überaus positiv bewertet wurde. Auch aus dieser Studie
ergaben sich somit keine unmittelbaren Hinweise auf grössere Veränderungen
hinsichtlich der Qualität an den Schnittstellen von der stationären Behandlung zu
poststationärer Nachsorge, die im Zusammenhang mit der Revision zu orten wären. Der
Schlussbericht der Evaluation der KVG-Revision steht jedoch noch aus und wird per
2019 erwartet. 5

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Forderungen aus dem Postulat Eder (fdp, ZG)  Transparenz für Patienten über die
Qualität im Spitalbereich wurden im Wesentlichen mit der Neubildung einer
elektronischen Informationsplattform erfüllt, weswegen das Postulat 2016
abgeschrieben werden konnte. Santésuisse und das Konsumentenforum hatten im
November 2015 informiert, dass die Plattform «Spitalfinder» ins Leben gerufen worden
sei. Dort können verschiedene Kriterien für die Qualitätsentwicklung in Spitälern
eingesehen werden.

POSTULAT
DATUM: 13.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nationalrätin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) reichte Ende 2017 ein Postulat ein, mit
welchem sie den Bundesrat dazu aufforderte, einen Bericht über die Schweizer
Spitäler und deren zukünftigen Investitionen in Infrastruktur und Technologien
auszuarbeiten. Darin sollten unter anderem Massnahmen zur Verhinderung eines
Wettkampfs um Investitionen aufgezeigt werden, um daraus resultierende
Überkapazitäten zu vermeiden. Gemäss der Postulantin würde der durch die Regelung
der Spitalfinanzierung im KVG verstärkte Wettbewerb zu vermehrten Investitionen in
den besagten Bereichen führen. Dies sei mit einem Kostenwachstum verbunden und
nicht vonnöten. Freilich müssten veraltete Spitalinfrastrukturen erneuert werden,
jedoch steigere sich dadurch auch die Attraktivität der Spitäler, was eine Verzerrung
des Systems zur Folge habe – werden doch die Investitionen durch die laufenden
Einnahmen finanziert, welche in erster Linie von Pauschalen stammen. Laut Carobbio
würden einige Spitäler eine Wachstumsstrategie verfolgen, welche neben den besagten
Überkapazitäten in gewissen Fällen auch Solvabilitätsprobleme mit sich bringe und auf
Dauer nicht für alle Betroffenen aufgehen könne.
In seiner Stellungnahme verwies der Bundesrat darauf, dass mit der Revision der
Spitalfinanzierung, der Einführung der Instrumente der Leistungsfinanzierung sowie der
freien Spitalwahl die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung und des
Qualitätswettbewerbs gefördert werden solle. Es liege an den Kantonen, die
Spitallandschaft so zu gestalten, dass die einzelnen Krankenhäuser ihre Infrastrukturen
wirksam nutzen könnten und dass sich Einrichtungen für spezifische Leistungen auf
einige wenige Spitäler konzentrieren würden. Richte ein Krankenhaus nichtsdestotrotz
eine zur Erfüllung des Leistungsauftrages nicht notwendige Infrastruktur ein, müsse es
alleine für die Finanzierung aufkommen, weil sich die Vergütung über die Fallpauschale
auf die erbrachten Leistungen beziehe, nicht auf die verfügbare Infrastruktur. Da es
dank dem medizinischen Fortschritt zunehmend möglich sei, Behandlungen vom
stationären zum ambulanten Bereich zu transferieren, sei es essentiell, unnötige
Investitionen und Überkapazitäten zu vermeiden. Sowohl die Machbarkeitsstudie
„Finanzierung der Investitionen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen von Spitälern"
wie auch die Studie in Erfüllung der Motion „Transparenz bei der Spitalfinanzierung
durch die Kantone" untersuchten die Spitalinvestitionen im Zeitraum 2010-2014
respektive 2016. Der Bundesrat pflichtete der Postulantin bei, dass weitere
Untersuchungen bezüglich der zukünftigen Spitalinvestitionen und Massnahmen zur
Vermeidung von Überkapazitäten erforderlich seien. Daher beantragte er die Annahme
des Vorstosses.
Mitte März 2018 folgte der Nationalrat dieser Empfehlung und nahm das Postulat
stillschweigend an. 6

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Im Mai 2020 verlangte Andrey Gerhard (gp, FR) in einem Postulat mehr Informationen
zur Datengrundlage in der Corona-Pandemie. Dazu solle der Bundesrat in einem
Bericht den aktuellen Stand der Erhebung und Bearbeitung der Covid-19-Fallzahlen
sowie der Kapazität und Belegung der Spitalinfrastrukturen skizzieren, wobei der
Bericht auch Auskunft über die zeitliche Verfügbarkeit der Daten, die Datenqualität
oder die Übermittlung der Daten geben soll. In Anbetracht der Open Data Strategie des
Bundes solle zudem festgehalten werden, «welche technischen und organisatorischen
Massnahmen notwendig wären», um die Datenqualität zu verbessern, und wie zukünftig
auch Informationen zu Prozessen und zur Sammlungsinfrastruktur zugänglich gemacht
werden können. Der Bundesrat erachtete die Forderung als berechtigt und empfahl das
Postulat zur Annahme. Stillschweigend sprach sich der Nationalrat in der Herbstsession
2020 für den Vorstoss aus. 7

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Zusammen mit einer Motion Graf (gp, BL; Mo. 22.3246) befasste sich der Ständerat in
der Sommersession 2023 mit einem Postulat seiner SGK, das den Bundesrat damit
betrauen wollte, eine mögliche Ausgestaltung der Rechtsgrundlagen für Triage-
Entscheidungen in Spitälern bei Ressourcenknappheit darzulegen. Ein Augenmerk solle
in diesem Zusammenhang insbesondere auf den Diskriminierungsschutz von Menschen
mit einer Behinderung gelegt werden. Als Kommissionssprecher erklärte Erich Ettlin
(mitte, OW) im Rat, dass im Rahmen der Vorprüfung der Motion Graf festgestellt
worden sei, dass man anstatt einer rechtlichen Grundlage – wie dies beim Anliegen der
Baselbieterin der Fall gewesen wäre – lieber ein Postulat in Auftrag geben möchte. Die
daraus folgende Arbeit des Bundesrates könne sodann «eine Diskussionsbasis»
darstellen, um sich mit den «sehr schwierigen Fragen» der Triage auseinanderzusetzen.
Gesundheitsminister Berset ging mit dem Kommissionssprecher zwar einig, dass es
Diskriminierung zu vermeiden gelte und der Zugang zu medizinischer Versorgung für
alle Menschen gewährleistet sein soll. Allerdings bedürfe es dafür nicht der Regelung
auf Bundesebene, denn auf dieser existierten bereits Ethikrichtlinien, mit denen
Diskriminierung unterbunden werde. Vielmehr müssten die Kantone, bei denen die
Verantwortung für die Gesundheitsversorgung liege, Massnahmen treffen. Daher
empfehle die Landesregierung das Postulat zur Ablehnung. Der Gesundheitsminister
blieb mit seinem Appell jedoch erfolgslos. Mit 36 zu 1 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
stimmte der Ständerat für den Vorstoss seiner SGK. Maya Graf zog in der Folge ihre
Motion zurück. 8

POSTULAT
DATUM: 30.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Le Conseil national a adopté un postulat Humbel (pdc, AG) demandant au
gouvernement d’élaborer un rapport établissant les avancées de la mise en œuvre des
listes hospitalières cantonales et proposant des mesures garantissant une application
homogène de la LAMal dans tous les cantons, si nécessaire à travers une modification
légale. La postulante estime que la planification hospitalière est arbitraire au vu de
l’absence de transparence et de dispositions contraignantes. Ainsi, elle propose
d’octroyer à la Confédération les compétences de fixer un minimum de cas par
médecin d’hôpital, d’obliger les hôpitaux à présenter un rapport de qualité des
prestations et de leur imposer des exigences de formation et de perfectionnement
pour être inscrit sur les listes hospitalières. 9

POSTULAT
DATUM: 18.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

In der Herbstsession 2020 schrieb der Nationalrat auf Antrag des Bundesrates, der das
Postulat der SGK-NR zur Evaluation der kantonalen Systeme bezüglich Fallpauschalen
und Globalbudget mit Vorliegen des Berichts als erfüllt erachtete, den Vorstoss
stillschweigend ab. 10

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2021 sprach sich der Nationalrat für ein Postulat der SGK-NR aus, mit
dem die Hürden für die Spitalwahl ausserhalb des Wohnkantons abgebaut werden
sollten. Dadurch soll ein «gewisser Wettbewerb zwischen den Listenspitälern der
Kantone» gewährleistet werden. Aktuell wird der Wettbewerb zum Beispiel dadurch
eingeschränkt, dass ausserkantonale Spitäler nur selten auf die jeweiligen kantonalen
Spitallisten gesetzt werden, wie etwa der Evaluation der KVG-Revision zur
Spitalfinanzierung zu entnehmen ist. Neu sollen deshalb nur noch die Spitäler des

POSTULAT
DATUM: 16.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Standortkantons auf der Spitalliste aufgeführt werden müssen. Dennoch müssten die
Vergütungen der Krankenversicherungen und Wohnkantone auch bei einem
auswärtigen Eingriff demjenigen Betrag entsprechen, den die Versicherten für einen
Eingriff in ihrem eigenen Kanton zugute hätten. Der Bundesrat hatte sich gegen das
Postulat ausgesprochen, zumal er die Umsetzung der Motion 18.3388 der SGK-NR im
zweiten Kostendämpfungspaket abwarten wollte und überdies bereits dabei sei,
entsprechende Gespräche mit den betroffenen Akteuren zu führen. Fast einstimmig
(151 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung) nahm der Nationalrat das Postulat jedoch an. 11

Im September 2023 reichte die FDP-Fraktion ein Postulat ein mit der Forderung an den
Bundesrat, einen Zeitplan zur Steigerung der Transparenz im Gesundheitswesen im
Hinblick auf die Qualitätsentwicklung zu erarbeiten. Das Ziel sei, dass die
Qualitätsindikatoren nach Krankheitsbildern möglichst für alle Akteurinnen und Akteure
des Gesundheitswesens zugänglich gemacht werden können, ohne grösseren
administrativen Aufwand zu erzeugen. Gemäss der Fraktion herrsche wenig Transparenz
bei den erbrachten Leistungen der Spitäler und das trotz der vom Bundesrat
veröffentlichten Strategie, welche dies explizit anstrebe. Von steigender Transparenz
profitierten sowohl Leistungserbringende wie auch Patientinnen und Patienten, wobei
passende Kooperationspartner respektive Ärztinnen und Ärzte identifiziert werden
können.
Der Bundesrat erachtete es als sinnvoll, die vom Postulat geforderten
Transparenzmassnahmen in den jährlichen Bericht der Qualitätsentwicklung mit
einzubeziehen und beantragte das Postulat anzunehmen.
In der Wintersession 2023 nahm der Nationalrat das Postulat stillschweigend und
diskussionslos an. 12

POSTULAT
DATUM: 14.09.2023
NIC TÖNY
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